
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren in der Stadtbücherei der Stadt 
Schöneck 
 
Auf der Grundlage der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vom 21.04.1993, zuletzt 
geändert am 14.12.95, § 4, und des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 
16.06.1993, § 9, hat der Stadtrat der Stadt Schöneck am 27.02.1997 folgende Satzung 
beschlossen:  
   
§ 1  
Erhebung von Benutzungsgebühren 
Die Stadt Schöneck erhebt für die Benutzung der Stadtbibliothek Benutzungsgebühren.  
   
§ 2  
Höhe der Gebühr 
(1) Die Benutzungsgebühr wird jährlich in folgender Höhe erhoben:  
      - Erwachsene                                               10,00 DM  
      - Kinder, Auszubildende,  
        Studenten, Rentner                                      5,00 DM  
(2) Die Abgabe von Büchern gegen Kurkarte ist kostenfrei.  
   
§ 3  
Versäumnisgebühr 
Für das Überschreiten der Ausleihfrist wird je angefangene Woche und Medium eine Gebühr in 
folgender Höhe erhoben:  
      - Erwachsene                                                  1,00 DM  
      - Kinder, Auszubildende,  
        Studenten, Rentner                                        0,50 DM  
zuzüglich der Portokosten für das erforderliche Mahnschreiben.  
   
§ 4  
Kostenersatz 
(1) Bei Beschädigung oder Verlust von CD-, Kassetten- bzw. Videohüllen wird ein  
      Kostenersatz in Höhe von 2,00 DM erhoben.  
(2) Bei starker Beschädigung oder Verlust von Medien wird ein Kostenersatz in Höhe des  
     Neuwertes erhoben.  
   
§ 5  
Entstehung und Zahlung der Gebühr 
(1) Die Benutzungsgebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.  
(2) Die Gebühr ist bei der ersten Entleihung im jeweiligen Kalenderjahr bzw. bei einer  
     Neuanmeldung bar in der Bibliothek Schöneck einzuzahlen.  
   
§ 6  
Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
(2) Die Gebührenschuld entsteht erstmalig zum 01.01.1997.  
   
   
 
 
 
 
Schöneck, den 27.02.1997                                                       Richter Bürgermeister  


